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Öffentliche Bekanntmachung  
Bebauungsplan „Ortseingang Allmannsweier Ost“ der  

Gemeinde Schwanau, OT Allmannsweier (Ortenaukreis)  
(Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a BauGB) 

Der Gemeinderat der Gemeinde Schwanau hat am 24.07.2023 in öffentlicher Sitzung den
Planentwurf gebilligt und den Beschluss gefasst, die öffentliche Auslegung im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB durchzuführen. 
Von einer Umweltprüfung mit Umweltbericht wird gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 3 BauGB abgesehen. 
Auf die Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB wird ver-
zichtet. 
 
Ziel und Zweck der Planung: 
Der Geltungsbereich des B-Plans umfasst die Flst.-Nrn. 2, 81 sowie 81/1 mit einer Größe von ca. 0,46 ha südwestlich der Allmannsweierer 
Hauptstraße (L 104) Straße, in der Ortslage von Allmannsweier. Im Westen wird das Planungsgebiet begrenzt durch die Straße „Hinterm 
Rain“, im Südosten durch einen Wirtschaftsweg. Im Süden grenzt das Planungsgebiet an bestehende Bebauung bzw. landwirtschaftliche 
Nutzflächen. 
Die Fläche ist im rechtswirksamen 
FNP der VG Schwanau-Meißenheim 
als gemischte Baufläche ausgewie-
sen. 
Mit der Aufstellung des B-Plans soll 
eine städtebauliche Neuordnung 
des Bestandes erfolgen, eine Nach-
verdichtung in städtebaulich ver-
träglichem Umfang planungsrecht-
lich gesichert sowie der Ausschluss 
von Vergnügungsstätten sowie von 
Spiel-Cafés mit Geldspielgeräten (als 
Unterart von Schank- und Speisewirt-
schaften) und Wettannahmestellen 
(als Unterart von sonstigen Gewer-
bebetrieben) im Geltungsbereich des 
B-Plans umgesetzt werden. Gleich-
zeitig soll die vorhandene Gärtnerei 
in ihrem Bestand gesichert werden. 
Die Abgrenzung des Bebauungs-
plans „Ortseingang Allmannsweier 
Ost“ ist im nachfolgend abgedruck-
ten Übersichtsplan dargestellt. Es 
wird darauf hingewiesen, dass der 
Geltungsbereich gegenüber dem 
Aufstellungsbeschluss im südöstli-
chen Bereich reduziert wurde. 

Offenlage des Planentwurfs nach § 3 Abs. 2 BauGB 
Der Bebauungsplan „Ortseingang Allmannsweier Ost“ wird in der Zeit vom 
 

7. August 2023 bis 15. September 2023 (je einschließlich) 
 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB im Rathaus der Gemeinde Schwanau während der Sprechzeiten öffentlich ausgelegt. 
Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung und die auszulegenden Unterlagen sind zusätzlich im Internet unter der Internet-Ad-
resse www.schwanau.de - Leben & Wohnen - Bauen - Bebauungspläne sowie im zentralen Internetportal des Landes Baden-Würt-
temberg https://www.uvp-verbund.de/kartendienste (Bauleitplanung) eingestellt. 

Während der Auslegungsfrist können die Unterlagen eingesehen sowie Anregungen hierzu schriftlich, elektronisch oder mündlich zur Nie-
derschrift bei der Gemeinde Schwanau vorgetragen werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfas-
sung über den B-Plan unberücksichtigt bleiben. 
 
Schwanau, den 26.07.2023 

gez. Gutmann 
Bürgermeister 

ALLMANNSWEIER


